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Hinterhältige Falle:  
Draht über Fußweg bei der 
Limburghalle gespannt
Am vergangenen Donnerstag konnten 
Rund um die Limburghalle an mehreren 
Stellen ein dünner Silberdraht festgestellt 
werden, welcher über Fußwege und Spiel-
geräte in ca. 90 cm Höhe gespannt war. Für 
Fußgänger, Fahrradfahrer und insbesondere 
für spielende Kinder hätte dies zu einem Un-
fall mit schweren Folgen kommen können.

Der Polizeiposten Endingen hat die Ermitt-
lung aufgenommen. Wer nähere Angaben 

zum Verursacher/zu den Verursachern ma-
chen kann, meldet sich bitte beim Polizei-
posten Endingen unter der Rufnummer 
07642/92870 oder E-Mail: endingen.pw@
polizei.bwl.de. Auch können verdächtige 
Wahrnehmungen der Polizei jederzeit über 
den Notruf (110) gemeldet werden.

Ortschaftsverwaltung  
Leiselheim 
In der Zeit vom 20.09. – 15.10.2021 ist 
die Ortschaftsverwaltung jeweils nur 
donnerstags zur üblichen Sprechzeit 
besetzt. 

Samstag, 18.09.2021 
Grünschnitt-Platz geöffnet 

Dienstag, 21.09.2021 
Abfuhr Papiertonne 

Mittwoch, 22.09.2021 
Abfuhr Gelber Sack

Neue Mitarbeiterin im Rathaus  
Am 01. September 
2021 hat Frau Beatrice 
König ihre Tätigkeit im 
Hauptamt/Ordnungs-
amt der Gemeinde 
aufgenommen. Frau 
König ist unter ande-
rem für die Ordnungs-
widrigkeiten zustän-
dig. Sie ist im Rathaus, 
Zimmer 2, 

Tel. 07642 9101 23, 
E-Mail: koenig@sasbach.eu erreichbar. 

Wir wünschen Frau König einen guten Start, 
eine erfolgreiche Einarbeitung und viel 
Freude bei der neuen Aufgabe. 

 

DANKE 
Auch in diesem Sommer fand die 
Ferienspielaktion mit der Polizei statt.
Ein ganz großes DANKESCHÖN an die 
Polizisten des Polizeipräsidiums Frei-
burg die spielerisch den Kindern und 
Eltern ein Programm mit verkehrsbe-
zogenen Themenbereichen angeboten 
haben.    
Danke auch an alle Beteiligte, sowie 
den Kindern und Eltern die an der Ver-
anstaltung teilgenommen haben. 

Amtliche 
Bekanntmachungen

Verordnung der Gemeinde 
Sasbach am Kaiserstuhl  
zum Schutz freilebender  

Katzen   
(Katzenschutzverordnung – 

KatzenschutzVO)  
  
Aufgrund von § 13b des Tierschutzgeset-
zes in Verbindung mit der Verordnung der 
Landesregierung über die Übertragung der 
Ermächtigung nach § 13b des Tierschutzge-
setzes hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Sasbach am Kaiserstuhl in seiner Sitzung 
vom 28.07.2021verordnet: 
  

§ 1 Regelungszweck, Geltungsbereich 

(1)  Diese Verordnung dient dem Schutz 
von freilebenden Katzen vor erhebli-
chen Schmerzen, Leiden oder Schä-
den, die auf eine hohe Anzahl dieser 
Katzen innerhalb des Gebietes der 
Gemeinde Sasbach am Kaiserstuhl zu-
rückzuführen sind. 

(2)  Diese Verordnung gilt für das gesamte 
Gebiet der Gemeinde Sasbach am Kai-
serstuhl mit allen Ortsteilen Sasbach, 
Jechtingen und Leiselheim.

§ 2 Begriffsbestimmungen  

Im Sinne dieser Verordnung ist eine 
 
(1)  Katze ein männliches oder weibliches 

Tier der Unterart Felis silvestris catus,
(2)  freilebende Katze eine Katze, die nicht 

oder nicht mehr von einem Menschen 
gehalten wird, 

(3)  Katzenhalterin oder Katzenhalter eine 
natürliche Person, die die tatsächliche 
Bestimmungsmacht über eine Katze 
in eigenem Interesse und nicht nur 
ganz vorübergehend ausübt und das 
wirtschaftliche Risiko des Verlusts des 
Tieres trägt, 

(4)  Halterkatze die Katze einer Katzenhal-
terin oder eines Katzenhalters, 

(5)  freilaufende Halterkatze eine Halter-
katze, der unkontrolliert freier Auslauf 
gewährt wird und die nicht weniger als 
fünf Monate alt ist. 

 
§ 3 Kastrations-, Kennzeichnungs- und 

Registrierungspflicht  
für freilaufende Halterkatzen  

 
(1)  Freilaufende Halterkatzen sind von 

ihren Katzenhalterinnen und Katzen-
haltern durch eine Tierärztin oder ei-
nen Tierarzt zu kastrieren und mittels 
Mikrochips oder Ohrtätowierung ein-
deutig und dauerhaft zu kennzeichnen 
sowie zu registrieren. 

- Lesen Sie bitte weiter auf Seite 3 -
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Telefonverzeichnis  
der Gemeinde

Telefonverzeichnis der Gemeinde 
Ortskennzahlen
(En) - Endingen  07642
(Vo) - Vogtsburg  07662 

Gemeindeverwaltung Zentrale - Sekretariat
Internet: http://www.sasbach.eu
E-Mail: rathaus@sasbach.eu
E-Mail Gemeindeblatt: gemeindeblatt@sasbach.eu 
Telefax  9101-30

Sekretariat/Gemeindeblatt
Frau Meyer  91 01-0
Frau Dägele  91 01-15
 
Bürgermeister
Herr Scheiding  91 01-0
Wohnung  0 76 42 / 92 51 20 

Bauverwaltung
Herr Supplieth  91 01-13 

Bauhof
Herr Timm  01 51 10 83 65 54 

Standesamt/Ordnungsamt
Frau Felchner  91 01-23
Frau König
 
Meldeamt / Passamt
Frau Flamm  91 01-24
Frau Schwärzle  91 01-11 

Rechnungsamt
Herr Hess 91 01-25 

Steueramt
Herr Schneider  91 01-26 

Gemeindekasse
Frau Wintermantel  91 01-27
Frau Chrobok  91-01-28 

Sprechstunden Rathaus:
Montag  08.30 - 12.00 Uhr
  nachmittags geschlossen
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  08.30 - 12.30 Uhr
  nachmittags geschlossen
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr
  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  08.30 - 12.00 Uhr

BM Scheiding  nach Vereinbarung 

Ortschaftsverwaltung Jechtingen (Vo)  2 82
Ortsvorsteher Morgenstern
E-Mail: ortschaftsverwaltung-jechtingen@web.de
Wohnung (Ortsvorsteher) (Vo)  3 33
Sprechstunde:
Dienstag  09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.30 Uhr 

Ortschaftsverwaltung Leiselheim (En)  60 36
Ortsvorsteherin Müller
E-Mail: OV-Leiselheim@t-online.de
Sprechstunde:
Dienstag  08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.00 Uhr 

Schule:
Grundschule Sasbach (En)  9 07 86 50
E-Mail: poststelle@04149743.schule.bwl.de
www.grundschule-sasbach.de
Kernzeitbetreuung  (En) 9 07 86 51 

Kindergärten:
Ortsteil Sasbach  (En) 54 04
Ortsteil Jechtingen  (Vo) 17 20 
Limburghalle  (En) 56 76
Kläranlage  (En) 82 02 

Recyclinghof Öffnungszeiten:
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr
Samstag  9.00 - 13.00 Uhr 

Grundbuchamt 
Emmendingen 0 76 41 / 96 58 76 00

Bücherei Sasbach im Gemeindehaus
Mittwoch:  16.00 – 19.00 Uhr
Bücherei Jechtingen
Mittwoch:  17.00 – 19.00 Uhr

Die Büchereien sind generell in den Schulferien ge-
schlossen.

Revierleiter
für den Staatswald

Herr Forstrevierleiter Ludwig Thoma
Tel. 07803/9254916 oder 0173/6195406

für den Gemeindewald
Herr Forstrevierleiter Alex Schulz
Tel.: 07822/30 01 60
Fax: 07822/30 01 61
Mobil 0175/2 23 31 13

Landwirtschaftlicher  
Betriebshelferdienst

Einsatzstelle: Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 
Landvolkshochschule, Tel. 07602/91 01-26 
Sabine Riesterer, Email: 
betriebshelferdienst@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de

Notrufe
Notruf, Notarzt, Rettungsdienst
Feuerwehr   1 12
für Ortsteil Jechtingen  07641/89 80

Polizei Notruf
(Überfall/Verkehrsunfall)  1 10
Polizeiposten Endingen  (En) 92 87-0
Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/ 1 92 40
  24h kostenfrei

Kath. Sozialstation Endingen (En) 91 31 90
Kath. Pfarramt  (En) 14 45
Evang. Pfarramt
Königschaffhausen/Leiselheim (En) 32 03

Störungen Wasserversorgung
badenovaNetz GmbH  08 00 / 2 76 77 67
Andreas Gerhart 01 51 / 10 83 65 57
Störung Abwasser
Andreas Gerhart  01 51 / 10 83 65 57
Stromversorgung
Netze BW GmbH Rheinhausen 08 00 / 3 62 94 77

badenovaNETZ GmbH  0800/2 76 77 67
Wohngift-Telefon  08 00/88 99 789
Notruf-Fax an die Rettungs- u. 
Feuerwehrleitstelle: 07641/46 01-77
(nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen)

Fachstelle Sucht - 
Beratung, Behandlung, Prävention
Emmendingen, Hebelstr. 27
Tel.: 07641 9335890
Fs-Emmendingen@bw-lv.de
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebe-
dürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41 / 9 67 15 90
www.herbstzeit-bwf.de 

Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641/451-3091, -3095, -3025
Außensprechzeit
Endingen (Bürgerhaus, St. Jakobsgässli 4)
Dienstag von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Tel. 07641/451-3025
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de

Kreisseniorenrat im Landkreis Emmendingen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Apotheken
17.09.2021 Stadt Apotheke Kenzingen 
17.09.2021 Breisgau-Apotheke Teningen 
18.09.2021 Apotheke im alten Rathaus Malterdingen 
19.09.2021 Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim 
19.09.2021 Europa-Apotheke Breisach 
20.09.2021 Apotheke im alten Rathaus Malterdingen 
20.09.2021 easyApotheke Emmendingen 
21.09.2021 Rathaus-Apotheke Kenzingen 
21.09.2021 Central-Apotheke Emmendingen 
22.09.2021 Stadt-Apotheke Endingen 
22.09.2021 Spitzweg-Apotheke Emmendingen 
23.09.2021 St. Blasius-Apotheke Wyhl 
23.09.2021 Europa-Apotheke Breisach

Ärzte
Allgemeinmedizinsche Gemeinschaftspraxis 
Frau Dr. med. Rimma Ilyasova und Franz Orthmayr 
Marckolsheimer Str. 1, 79361 Sasbach
Tel. 07642/9205060 
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8-12 Uhr, Mo. 16-18 Uhr,
Di. 15-17 Uhr, Do. 16-19 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Zahnarzt
Dr. Michele Santoro,
Hauptstr. 33, 79361 Sasbach
Tel. 07642/7589 

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfall-
dienst unter der Rufnummer Tel. 0180 3 222 555-70 
zu erreichen

Tierarzt
Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei 
ihrem Haustierarzt.

Redaktionsschluss
Dienstag, 11.00 Uhr
Anzeigenschluss: 
Dienstag, 11.00 Uhr in Sasbach, 
am Mittwoch, 9.00  Uhr in Stockach

Abfallentsorgung
Haben Sie Fragen zur Abfallentsorgung? Wurde Ihr Ab-
fallgefäß nicht geleert? Brauchen Sie eine neue Tonne?
Ansprechpartner:
Graue Tonne:
Landratsamt Emmendingen, 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, 
Tel.: 07641/4 51-9700

Blaue Tonne (Papiertonne)
Remondis GmbH & Co. KG 
Siemensstr. 16, 79108 Freiburg i.Br.
Tel. 0761 5150990

Gelber Sack
Remondis GmbH, Freiburg
Auskünfte und Reklamationen
Tel.: 0800 1223255

Nachrichtenblatt der Gemeinde Sasbach
Herausgeber: Gemeinde Sasbach, 
79361 Sasbach, Tel.: 07642/91 01-0
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der Bürgermeister,
für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

Impressum
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(2)  Die Registrierung erfolgt, indem neben 
den Daten des Mikrochips oder der 
Ohrtätowierung Name und Anschrift 
der Katzenhalterin oder des Katzenhal-
ters in das kostenfreie Haustierregister 
von Tasso e.V. oder in das kostenfreie 
Haustierregister des Deutschen Tier-
schutzbundes (FINDEFIX) eingetragen 
werden. 

(3)  Der Gemeinde ist auf Verlangen ein 
Nachweis über die durchgeführte Kas-
tration und Registrierung vorzulegen.

(4)  Von der Katzenpflicht nach Absatz 1 
können auf Antrag durch die Gemein-
de Ausnahmen zugelassen werden. 
Die übrigen Bestimmungen hinsicht-
lich der Kennzeichnungs- unde Regis-
trierungspflicht in den Absätzen 1 bis 3 
bleiben unberührt.

(5)  Eine von der Katzenhalterin oder dem 
Katzenhalter personenverschiedene 
Eigentümerin oder ein personenver-
schiedener Eigentümer hat die Aus-
führungen der Halterpflichten nach 
Absatz 1 bis 3 zu dulden. 

 
§ 4 Maßnahmen gegenüber 

Katzenhalterinnen und Katzenhaltern  
 
(1)  Wird eine entgegen § 3 Absatz 1 nicht-

kastrierte Halterkatze von der Ge-
meinde oder einer oder einem von ihr 
Beauftragten im Gemeindegebiet an-
getroffen, soll der Katzenhalterin oder 
dem Katzenhalter von der Gemeinde 
aufgegeben werden, das Tier kastrie-
ren zu lassen.  

(2)  Bis zur Ermittlung der Katzenhalterin 
oder der Katzenhalters kann die Katze 
durch die Gemeinde oder einer oder 
einem von ihr Beauftragten in Obhut 
genommen werden.  

(3)  Ist zur Ergreifung der Katze das Betre-
ten eines Privat- oder Betriebsgeländes 
notwendig, sind die Grundstücksei-
gentümer oder die Pächter verpflich-
tet, dies zu dulden und die Gemeinde 
oder eine oder einen von ihr Beauf-
tragten bei einem Zugriff auf die Katze 
zu unterstützen.  

(4)  Mit der Ermittlung der Katzenhalterin 
oder des Katzenhalters soll unverzüg-
lich nach dem Aufgreifen der Katze 
begonnen werden. Dazu ist insbeson-
dere eine Halterabfrage bei den in § 3 
Absatz 2 genannten Registern zulässig. 

(5)  Ist eine nach Absatz 1 angetroffene 
nicht-kastrierte Halterkatze darüber 
hinaus entgegen § 3 Absatz 1 nicht ge-
kennzeichnet und/oder registriert und 
kann ihre Halterin oder ihr Halter nicht 
innerhalb von 48 Stunden identifiziert 
werden, kann die Gemeinde die Kast-
ration auf Kosten der Katzenhalterin 
oder des Katzenhalters durch eine Tier-
ärztin oder einen Tierarzt durchführen 
lassen. 

(6)  Nach der Kastration soll die Katze wie-
der in die Freiheit entlassen werden. 
Die Entlassung in die Freiheit soll an 
der Stelle erfolgen, an der die Katze 
aufgegriffen worden ist. 

(7)  Eine von der Katzenhalterin oder dem 
Katzenhalter personenverschiedene 
Eigentümerin oder ein personenver-
schiedener Eigentümer hat die Maß-
nahmen nach Absatz 1 bis 6 zu dulden.

 
§ 5 Maßnahmen gegenüber 

freilebenden Katzen  
 
(1)  Die Gemeinde oder eine von ihr Be-

auftragte oder ein von ihr Beauftragter 
kann freilebende Katzen kastrieren, 

kennzeichnen und registrieren lassen. 
Zu diesen Zwecken darf die freileben-
de Katze in Obhut genommen werden. 
Nach der Kastration kann die Katze 
wieder in die Freiheit entlassen wer-
den.

(2)  Die Entlassung in die Freiheit soll an 
der Stelle erfolgen, an der die Katze 
aufgegriffen worden ist. 

(3)  Ist für Maßnahmen nach Absatz 1 das 
Betreten eines Privat- oder Betriebs-
geländes erforderlich, gilt § 4 Absatz 3 
entsprechend.

 
§ 6 Inkrafttreten  

  
Die Verordnung tritt sechs Monate nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft.  
  
Sasbach am Kaiserstuhl, den 28.07.2021 
  
Jürgen Scheiding 
Bürgermeister 
  

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO   
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde Sasbach am Kaiserstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, geltend gemacht 
worden ist. 
Ist eine Verletzung form- oder fristgerecht 
geltend gemacht worden, so kann sich je-
dermann auch noch nach Ablauf der Jahres-
frist auf die Verletzung berufen. 

 

Wahlbekanntmachung 
 
 
1.  Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. 

 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
 

2. Die Gemeinde ist in folgende 3 Wahlbezirke eingeteilt:  

Wahlbezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des Wahlraums  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.) 

001 Ortsteil Sasbach Gemeindehaus St. Martin 
St. Martins-Platz 2 
79361 Sasbach am Kaiserstuhl 

002 Ortsteil Jechtingen Kindergarten Jechtingen 
Schulstr. 4 
79361 Sasbach-Jechtingen 

003 Ortsteil Leiselheim Ortsverwaltung Leiselheim, Bürgersaal 
Meerweinstr. 13 
79361 Sasbach-Leiselheim 

  
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16.08.2021 bis 05.09.2021 über-
sandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wäh-
len hat.  
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr im Rathaus Sasbach 
am Kaiserstuhl, Sitzungssaal, Hauptstr. 15, 79361 Sasbach a. K. zusammen. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. 
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In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16.08.2021 bis 05.09.2021 über-
sandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wäh-
len hat.  
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr im Rathaus Sasbach 
am Kaiserstuhl, Sitzungssaal, Hauptstr. 15, 79361 Sasbach a. K. zusammen. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzet-
tel ausgehändigt. 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvor-

schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Lan-
deslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

  
 Der Wähler gibt 
 seine Erststimme in der Weise ab, 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 

 und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahl-
kabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgeset-
zes). 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen 
zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
Ort, Datum 

 
Sasbach a. K., 17.September.2021 

 
 

Die Gemeindebehörde 
 
 
 
Jürgen Scheiding 
Bürgermeister  
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Das Rathaus 
informiert 

Fundbüro
Fundbüro/Bürgerbüro im Rathaus, EG Zi. 1, 
Tel.: 07642/9101-24

Folgende Gegenstände sind im Fundbüro 
der Gemeinde Sasbach a.K. abgegeben wor-
den und können abgeholt werden:

Sasbach, Weinstraße/Bahngleis aufgefun-
den:
- einzelner Ohrring, gold   
 
 

Wichtige  
Mülltermine

Grünschnitt-Platz geöffnet 
Samstag, 18.09.2021 von 10 - 12 Uhr

Abfuhr Papiertonne 
Dienstag, 21.09.2021

Abfuhr Gelber Sack 
Mittwoch, 22.09.2021  
 
 

Landratsamt 
Emmendingen

Impfaktion des Mobilen 
Impfteams in der Musikschule 
in Emmendingen 
In Zusammenarbeit mit dem Zweckverband 
Musikschule/Volkshochschule Nördlicher 
Breisgau wird das Mobile Impfteam des 
Landratsamts Emmendingen am Freitag, 
24. September 2021 von 11 bis 15 Uhr in der 
Musikschule in Emmendingen (Am Gaswerk 
5, beim Bahnhof) alle Impfwilligen, die vor-
beikommen, gegen Covid-19 impfen. Eine 
Terminvereinbarung ist nicht nötig. Mit der 
Impfaktion in der Musikschule sollen spe-
ziell Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
VHS-Sprach- und Integrationskurse sowie 
deren Familienmitglieder und Freundes-
kreis angesprochen werden, aber auch 
sonst ist jeder willkommen und kann sich 
seine Impfung kostenlos abholen. Da auch 
das Kreisimpfzentrum in Kenzingen zum 30. 
September schließt, ist es eine der letzten 
Möglichkeiten, sich schnell und unkompli-
ziert impfen zu lassen. Danach ist das nur 
noch beim Hausarzt möglich. Mitgebracht 
werden müssen nur der Personalausweis 
und, sofern vorhanden, der gelbe Impf-
pass. Der Impfstoff kann gewählt werden, 
Biontech-Pfizer, AstraZeneca und Johnson & 
Johnson stehen zur Auswahl. Geimpft wer-
den können auch Kinder und Jugendliche 
von 12 bis 17 Jahren, hier gelten allerdings 
besondere Regelungen. Darüber informiert 
das Kreisimpfzentrum ausführlich auf der In-
ternetseite des Landratsamtes unter www.
landkreis-emmendingen.de 

Kirchliche  
Nachrichten
Evangelische
Kirchengemeinde

Gottesdienste  
  
Sonntag, 19.09.2021 
09:30 Uhr Königschaffhausen 
10:15 Uhr Leiselheim 
  
Mittwoch, 22.09.2021 
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Ge-
meindehaus 
  
Die Corona-Bestimmungen sind zu be-
achten!   

Kontakt zum Pfarramt 
Das Pfarramt ist momentan für den direkten 
Kontakt geschlossen. 

Sie erreichen uns Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag von 09.00 bis 11.00 Uhr 
telefonisch: Tel. 07642/3203, per 
E-Mail: koe-lei@kbz.ekiba.de, Homepage: 
www.eki-koelei.de  

 
 

Römisch-katholische

Kirchengemeinde 
Am Litzelberg

St. Blasius, Wyhl • St. Martin, Sasbach
St. Cosmas u. Damian, Jechtingen

17.09.2021 - 24.09.2021 
  
Freitag, 17.09.2021 
S 19.00 Uhr Heilige Messe 
  
Samstag, 18.09.2021 
L 07.30 Uhr Marienmesse 
W 14.00 Uhr Trauung Jannick 
   Groeger und 
   Anke Riesterer 
J 18.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
am Vorabend 
  
25. Sonntag im Jahreskreis, 19.09.2021 
S 08.30 Uhr Sonntagsgottesdienst 
W 10.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
W 11.00 Uhr Tauffeier Lias Dirr; Leonie 
Dirr 
  
Montag, 20.09.2021 
L 19.00 Uhr Patrozinium 
  
Dienstag, 21.09.2021 
J 18.00 Uhr Anbetung 
J 19.00 Uhr Heilige Messe 
  
Mittwoch, 22.09.2021 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
  
Donnerstag, 23.09.2021 
W 19.00 Uhr Heilige Messe 
  
Freitag, 24.09.2021 
S 19.00 Uhr Heilige Messe 

Kath. Pfarrgemeinde St. Martin, Sasbach 
 
Rosenkranzgebet: 
Sonntag - Donnerstag: 18.00 Uhr; 
Freitag: 18.30 Uhr 
Rosenkranzgebet a. d. Litzelberg: 
Sonntag 15.00 Uhr. 
Mittwochs u. Samstags n. d. Heiligen Messe 
 
  
Kath. Pfarrgemeinde 
St. Cosmas u. Damian, Jechtingen 
 
Rosenkranzgebet: 
Täglich: 18.00 Uhr, außer Dienstag 18.30 Uhr 
Wenn Samstag Vorabendgottesdienst: 
17.25 Uhr 
 
E-Mail: sasbach@am-litzelberg.de 
Frau Pinschack 07642/1445 
St. Martin-Platz 2, 79361 Sasbach 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di + Do 08.30 
Uhr - 12.00 Uhr; Mi 14.30 - 17.30 Uhr 
 
 

Vereinsnachrichten

Kreisverband Obstbau,  
Garten und Landschaft  
Emmendingen e.V. 
KOGL - Pflanzenmarkt / KOGL –  
Mitgliederversammlung  
Am Samstag, den  25.09.21 von 10:00 bis 
13:00 findet der KOGL-Pflanzenmarkt im 
Lehrgarten in Kenzingen an der Alten 
Straße  statt. 

Hobbygärtner und Gartenfans können 
Pflanzen, Ableger, Gehölze und Gartenlite-
ratur verkaufen und kaufen, Tipps zur Gar-
tenpraxis und -gestaltung weitergeben und 
bekommen. 
Bitte bringen Sie Ihren Verkaufsstand selbst 
mit. Für Bewirtung mit Kaffee und Kuchen 
ist gesorgt. 

Anmeldung für Verkaufsstände über das 
Landratsamt Emmendingen Tel. 07641-
4519136 oder per E-Mail an 
g.lachfeld@landkreis-emmendingen.de 

Ebenfalls am 25.09.21, 16.00 Uhr findet 
die Mitgliederversammlung  des KOGL 
Emmendingen (Kreisverband Obstbau, 
Garten und Landschaft Emmendingen e.V.) 
im Lehrgarten statt. 

Auf der Tagesordnung stehen nach der Be-
grüßung und Totengedenken die Berichte 
des Vorsitzenden, des Schriftführers, des 
Fachwarteobmanns, des Schatzmeisters 
und der Kassenprüfer sowie die Entlastung 
der Vorstandschaft. Anschließend wird der 
Vorsitzende einen Ausblick auf das kom-
mende Vereinsjahr geben. Nach der Mitglie-
derversammlung lädt der KOGL zu einem 
kleinen Sommerhock ein. 

Bei beiden Veranstaltungen gelten die Be-
stimmungen der Corona-Schutzverord-
nung. 
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Akkordeonclub  
Nördl. Kaiserstuhl Wyhl e.V. 
Neue Anfängerkurse für Melodika und 
Akkordeon ab Oktober in Wyhl 
 Für interessierte Kinder (ab 6 Jahren) und 
Jugendliche bieten wir wieder Anfängerkur-
se für Melodika bzw. Akkordeon an. Vereins-
eigene Leihinstrumente stehen im begrenz-
ten Umfang gegen eine geringe monatliche 
Gebühr zur Verfügung. 
Der Unterricht wird Corona-konform in klei-
nen Gruppen gestaltet und findet üblicher-
weise im Schulgebäude in Wyhl statt. Die 
Ausbildung erfolgt durch unsere langjähri-
gen Ausbilderinnen anhand eines speziellen 
Ausbildungsheftes. Weitere Notenmateriali-
en werden kostenlos vom Verein zur Verfü-
gung gestellt. 
Neben Spaß am Musizieren und dem eige-
nen Können, werden in der Gruppenausbil-
dung Notenlehre und Kompetenzen (Kon-
zentration, Sozialverhalten, gemeinsames 
Musizieren) vermittelt. Probetag und -zeiten 
werden nach Anmeldung abgesprochen. 
Gerne können interessierte Kinder an einer 
kostenlosen Schnupperstunde teilnehmen. 
Auch Wiedereinsteiger sind herzlich will-
kommen. 
Weitere unverbindliche Infos oder Anmel-
dung bei Sonja Flamm (2. Vors.) 
Tel. 07642 / 3104 oder unter
 www.akc-wyhl.de 
Wir freuen uns auf euch! 
  
 

Jechtingen

HEUTE Altpapiersammlung 
in Jechtingen  
am Freitag, 17.09.2021 
  
Es werden Zeitungen, Illustrierte, Zeit-
schriften, Kataloge, Telefonbücher und  
Prospekte mitgenommen. Für Kartons 
steht die blaue Tonne zur Verfügung. 
    
Bitte legen Sie das Altpapier ab 16 Uhr 
gebündelt an den Straßenrand.  
  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung  
Ihr DRK – Ortsverein Jechtingen   
 
 

Fußballverein
Sasbach e. V.

Fr.17.09.2021 
18.00 Uhr  FV Sasbach II - SG Wyhl II 

So.19.09.2021 
13.00 Uhr  FC Denzlingen II - FV Sasbach I 

Mi.22.09.2021 
18.00 Uhr  FV Sasbach III - 
SG Wyhl/Endingen III 

Fr.24.09.2021 
18.30 Uhr  SG Nordw./Wagenst. II - 
SG Sasbach II 
Spielort: Nordweil 

Jugendabteilung FV Sasbach 
Vorbereitungsspiele 
Sa.18.09.2021 
14.00 Uhr  SG Wyhl B - SG Bugg./Seefelden B 
Spielort: Jechtingen 

Saisonstart der A-Jugend 
18.00 Uhr  SG Rieselfeld A - SG Sasbach A 
Spielort: Freiburg Rieselfeld 
 
 

Gesangverein
„Sponeck“ e. V.

Gesangverein SPONECK Jechtingen e.V. 
lädt zum 2. „freien Singen“ ein. 
Sängerinnen und Sänger möchten die 
Freude am gemeinsamen Singen teilen. 
Die Sängerinnen und Sänger des Gesang-
verein SPONECK Jechtingen e.V. laden zum 
2.  „freien Singen“ in froher Runde ein. 
Anfang September fand unsere ers-
te Veranstaltung zum freien Singen im 
„Sonnengarten“ regen Zuspruch . Wir ge-
nossen den schönen Abend zusammen 
„open air“. Unter Anleitung unserer Diri-
gentin Olga Endewardt haben wir einfa-
che einstimmige Volkslieder gesungen. 

Der Erfolg ermutigt uns weiterzumachen 
und so möchten wir für Freitag, den 1. Ok-
tober um 19 Uhr zum 2. „freien Singen“ ein-
laden. 
Bei trockenem Wetter findet die Veranstal-
tung im Sonnengarten des Gasthauses zur 
Sonne statt.
Bitte denken Sie an warme Kleidung. Bei 
nassem Wetter treffen wir uns in der Jechtin-
ger Kirche nebenan. 
  
Das „freie Singen“ soll nach Möglichkeit zu 
Anfang jeden Monats unter Beachtung der 
jeweiligen Corona Vorschriften stattfinden.  
Die Teilnahme ist frei, es entstehen durch die 
Teilnahme keine weiteren Verpflichtungen. 
Die weiteren Termine können auf der Home-
page des Gesangvereins www.gv-sponeck.
de eingesehen werden. 
  

Sportverein  
Jechtingen

Sonntag, 19. September, Herren 
12.30 Uhr SV Jechtingen II - SV Breisach II 
15 Uhr SV Jechtingen - SV Breisach  
 

TuS Sasbach

Liebe Sportsfreunde! 
Wir starten mit unserem neuen Programm in 
der Limburghalle und es gibt noch ein paar 
freie Plätze: 

Fit-Mix-Kurs für Erwachsene (Montags 
20:00 Uhr)
Ein gezieltes Rückentraining mit Stärkung 
der Rumpfmuskulatur, sowie die Mobilisie-
rung der Lendenwirbelsäule und Entspan-
nungsübungen für einen rundum gesunden 
Rücken stehen im Vordergrund dieses Kur-
ses. 

Funky-Jazz 3 (Dienstags 17:00 Uhr)
Du bist 13-16 Jahre alt und würdest gerne coole 
Moves aus dem Bereich HipHop/MTV-Dance 
kombiniert mit klassischen Jazz-Dance-Ele-
menten erlernen und tolle Choreographien 
tanzen?
Dann bist du genau richtig in unserer Funky-
Dance-Gruppe! 
Noch schnell anmelden, wir freuen uns auf 
euch! Bei Fragen wendet euch gerne jeder-
zeit an info@tus-sasbach.de oder schaut auf 
unserer website vorbei: 
www.tus-sasbach.de 

Mit sportlichen Grüßen
Euer TuS Sasbach a.K. 2020 e.V. 

TuS Sasbach
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Hallenplan/Stundenplan
Montag Dienstag Mittwoch Freitag

Zeit Halle Gym – Raum Halle Gym – Raum Gym – Raum Halle

14.00

Kinderturnen 1

4 – 5 Jahre

14.00 – 14.45 Uhr

Kinderturnen 2

15.00

5 – 6 Jahre

14.45 – 15.30 Uhr

Kinderturnen 3

6 – 7 Jahre

16.00

Tänz. Früherziehung Funky Jazz 2 15.30 – 16.15 Uhr

4 – 6 Jahre 9 – 12 Jahre Cindy & Mareike

16.00 – 17.00 Uhr 16.15 – 17.00 Uhr Jump Run & Fun

Sabrina Chrissy 1 – 3 Jahre

17.00

Funky Jazz 1 Funky Jazz 3 16.30 – 17.30 Uhr

6 – 8 Jahre 13 – 16 Jahre Cindy & Sabrina

17.00 – 18.00 Uhr 17.00 – 17.45 Uhr

Sabrina Chrissy

18.00

Hip Hop Leistungsgruppe 1

8 – 12 Jahre Modern Dance

18.00 – 18.45 ab 17 Jahren

Carine 18.00 – 20.00 Uhr

19.00

Chrissy Yoga Kurs

Erwachsene

19.00 – 20.30 Uhr

Leistungsgruppe 2 Sim

20.00

Power – Mix Fit – Mix Funky Dance

Erwachsene Erwachsene Erwachsene

20.00 – 21.00 Uhr 20.00 – 21.00 Uhr 19.45 – 21.45 Uhr

Sabrina Chrissy Chrissy

21.00
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Ortsverband 
Sasbach

VdK lädt ein 
Sasbach. Der VdK Ortsverband Sasbach lädt 
seine Mitglieder zum Zwiebelkuchenessen 
ins Gasthaus Bierhäusle ein. Am Freitag, den 
01.10.2021 ab 18.00 Uhr sind VdK-Mitglieder 
herzlich zum Zwiebelkuchen und Neuen 
eingeladen. Es gelten die gültigen Corona-
Regeln. 
Damit diese eingehalten werden und die 
Anzahl der Teilnehmer überschaubar ist, 
wird um telefonische Anmeldung gebe-
ten. Anmeldungen nehmen Petra Fischer 
07642/9280070 und Michael Sischka 
07642/925522 entgegen.  
 
 

Sonstiges

 
Helios-Kliniken Breisgau-
Hochschwarzwald  
#meinTeam – Helios unterstützt Vereine 
und ruft zur Video-Challenge auf  
Nach den vergangenen Lockdowns und Kon-
taktbeschränkungen ist das Vereinsleben 
wichtiger denn je. Mit der Aktion #meinTeam 
möchten die Helios Kliniken in Breisach, Müll-
heim und Titisee-Neustadt Sportvereine beim 
Neustart unterstützen. Die Vereine können 
sich mit einem selbstgedrehten Video für eine 
Förderung bewerben. 

Lange Zeit stand für den Breitensport alles 
still. Dabei sind Sport und Bewegung für 
Groß und Klein enorm wichtig, um die Ge-
sundheit zu fördern und zu erhalten. Jetzt 
heißt es wieder aktiv werden und den Sport 
zum Leben erwecken. Um lokalen Sportver-
einen den Neustart zu erleichtern, nehmen 
die Helios Kliniken Breisgau-Hochschwarz-
wald in Breisach, Müllheim und Titisee-Neu-
stadt an der Helios-weiten Aktion „#mein-
Team – Helios unterstützt Vereine“ teil. 

„Sportvereine jeglicher Art, ob groß oder 
klein, können sich mit einem selbstgedreh-
ten Video um eine Förderung von Helios 
bewerben“, sagt Dr. Ottmar Schmidt, Ge-
schäftsführer der Helios Kliniken Breisgau-
Hochschwarzwald GmbH. „Wir möchten den 
Sportvereinen in unserer Umgebung und 
insbesondere den Menschen um uns herum 
dabei helfen, das Vereinsleben wieder anzu-
kurbeln. Wichtig ist uns, dass die Förderung 
dem Vereinszweck und seinen Mitgliedern 
dient sowie nachhaltig und langfristig un-
terstützt“, so Schmidt. 

Was wird gefördert 
Ob neue Bälle oder Schläger, ein Trikotsatz 
oder ein Schachbrett, aber auch Projekte 
oder Veranstaltungen – den Vereinen sind 
bei der Bewerbung um eine Förderung kei-
ne Grenzen gesetzt. „Sagen Sie uns, wo wir 
Sie unterstützen können“, ermutigt Schmidt 
die Vereine zu einer Teilnahme an der Video-
Challenge. 

So können Vereine teilnehmen 
Jeder Verein, der mitmachen will, meldet 
sich über die Website www.helios-gesund-
heit.de/meinteam-breisgau-hochschwarz-
wald/ an und sendet ein Video ein. Die 
Videos werden auf den Webseiten der Kli-
niken veröffentlicht. Eine unabhängige Jury 
bestehend aus Helios Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wählt unter den eingereichten 
Videos aus, welche Projekte unterstützt wer-
den. Bewerbungsschluss ist der 10. Septem-
ber. 
 

Veranstaltung  
„Was uns bewegt –
 Jugendliche und Landespolitikerinnen 
und Landespolitiker im Gespräch“ 
Am Samstag, 02. Oktober 2021 findet von 
10 bis 15 Uhr die kreisweite Jugendbeteili-
gungsaktion „Was uns bewegt – Jugendli-
che und Landespolitikerinnen und Landes-
politiker im Gespräch“ statt. Aufgrund der 
Corona-Beschränkungen digital über die 
Meeting-Plattform Jitsy. Jugendliche kön-
nen in dieser Runde mit Landtagsabgeord-
neten verschiedener Parteien ihre Ideen und 
Wünsche diskutieren und ihre Meinung zu 
ihnen wichtigen Themen vertreten. Anmel-
dungen sind bis zum 24. September 2021 
unter kreisjugendarbeit@landkreis-em-
mendingen.de oder unter 07641/451-3202 
möglich. Die Aktion dient auch als Vorberei-
tungsveranstaltung für den Jugendlandtag, 
der am 11. (digital) und 21.Oktober (Präsenz 
in Stuttgart) stattfindet. Bis zu vier Jugend-
liche können vom Landkreis Emmendingen 
aus dorthin geschickt werden.

Seminar: Anbausysteme zur Steigerung 
der Bodenfruchtbarkeit  
Das Landwirtschaftliche Technologiezen-
trum Augustenberg (LTZ) veranstaltet am 
28. und 29. September 2021 am Landwirt-
schaftlichen Bildungszentrum Emmendin-
gen-Hochburg das Seminar „Anbausysteme 
zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit“. Die 
Veranstaltung besteht aus zwei Teilen, die 
auch einzeln gebucht werden können. Am 
ersten Tag wird es darum gehen, wie Boden-
gare richtig bewertet und erzeugt werden 
kann, am zweiten Tag werden Mulch- und 
Direktsaatsysteme im Acker- und Gemü-
sebau erklärt. Die Teilnahmekosten für das 
Seminar betragen für den Dienstag, 28. 
September 50 Euro pro Person und für Mitt-
woch, 29. September 60 Euro pro Person, 
jeweils inklusive Verpflegung. Die Anzahl 
der Teilnehmenden ist auf 20 Personen be-
grenzt, eine verbindliche Anmeldung ist bis 
zum 20. September 2021 unter www.koel-
bw.de möglich.

Herbstwartung des Hugenwaldtunnels 
steht an 
Wegen der regulären jährlichen Herbstwar-
tung ist der Hugenwaldtunnel der B 294 bei 
Waldkirch von Montag, 11. Oktober 2021 
bis einschließlich Freitag, 15. Oktober 2021 
jeweils in den Nachtstunden zwischen 19:00 
Uhr und 6:00 Uhr morgens gesperrt. Die Um-
leitung erfolgt in dieser Zeit über Waldkirch, 

sie ist entsprechend ausgeschildert. Aller-
dings ist mit Verkehrsbehinderungen zu 
rechnen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer 
werden gebeten, den Bereich weiträumig zu 
umfahren. Die Straßenmeisterei Waldkirch 
bittet um Verständnis.

Sperrung der B3 zwischen 
Köndringen und Malterdin-
ger Ei ab dem 16. September 
Die B3 wird laut Mitteilung des Re-
gierungspräsidiums Freiburg (RP) ab 
dem 16. September 2021 zwischen 
der Köndringer Ortsmitte (Kreuzung 
Hauptstraße und Bahnhofstraße) und 
dem südlichen Malterdinger Ei (Kreis 
Emmendingen) grundsaniert. Auch 
der straßenbegleitende Radweg erhält 
einen neuen Belag. Die Bundesstraße 
muss deshalb in diesem Bereich von 
Mittwoch, 16. September, bis Mitte De-
zember voll gesperrt werden. Das gilt 
auch für den öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV). Der Verkehr wird über 
die Teninger Straße umgeleitet. Eine 
weitere Möglichkeit für die Umfahrung 
ist die Strecke über die Autobahnan-
schlüsse Riegel und Teningen. Für den 
Radverkehr sowie Einsatzkräfte der 
Rettungsdienste bleibt der Abschnitt 
passierbar. 

 

Stellenausschreibung  
Gemeinde Ihringen  
Die Gemeinde Ihringen ist mit rund 
6.100 Einwohnern die Gemeinde 
mit den höchsten Temperaturen in 
Deutschland. Diese Wärme tragen die 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
in ihren Herzen. Wunderschön gelegen, 
am südlichen Kaiserstuhl ist Ihringen 
auch für Touristen und Weinliebhaber 
ein willkommenes Ziel. 
  
Die Gemeinde Ihringen sucht Sie zum 
01.01.2022, spätestens zum 01.03.2022 
als 
  

stellvertretende Bauamtsleitung 
(m/w/d). 

   
Die detaillierte Stellenbeschreibung 
finden Sie auf der Homepage der Ge-
meinde 
Ihringen unter www.ihringen.de, Rub-
rik, „Bürger in...“ Ausschreibungen Stellen-
anzeigen.  
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt?   
Dann richten Sie Ihre Bewerbung bis 
spätestens Donnerstag, 07.10.2021 
vorzugsweise an bewerbung@ihringen.
de in einer PDF-Datei oder alternativ 
per Post an das Bürgermeisteramt Ihrin-
gen, Bachenstr. 42, 7241 Ihringen. Für 
Auskünfte steht Ihnen Herr Waßmer, Tel. 
07668/7108-22 gerne zu Verfügung.  
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Naturgarten 
Kaiserstuhl GmbH 
Amtsantritt von Ulrike Weiß als Ge-
schäftsführerin und Heinz Trogus als 
Interims-Geschäftsführer verabschiedet 
Die neue Geschäftsführerin der Naturgarten 
Kaiserstuhl GmbH (NGK), Ulrike Weiß (41), 
hat Anfang September ihre Tätigkeit aufge-
nommen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Bür-
germeister Benjamin Bohn wünschte Ulrike 
Weiß viel Erfolg für die anstehenden Aufga-
ben und bedankte sich bei Heinz Trogus, der 
nach viermonatiger Tätigkeit als Interims-
Geschäftsführer nun den Staffelstab an 
Weiß übergeben hat. Ulrike Weiß freut sich 
sehr auf ihre neue Aufgabe in Breisach die 
Region Kaiserstuhl-Tuniberg weiter zu etab-
lieren und voranzubringen. Sie ist ab sofort 
telefonisch unter der Nummer: 07667 90685 
14 oder per Mail unter: 
weiss@naturgarten-kaiserstuhl.de 
zu erreichen.  
 
 

Naturzentrum  
Kaiserstuhl 
im Schwarzwaldverein e.V.

Entdeckungen im Herbst 
Das Herbstprogramm können Sie unter 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de nachle-
sen/ausdrucken. 
Für Exkursionen im Freien entfällt die Test-
pflicht. Eine Anmeldung zu den Exkursio-
nen ist jedoch erforderlich, bitte direkt im 
Naturzentrum Kaiserstuhl per Mail oder tele-
fonisch am Mo + Do von 10 - 12 Uhr. Kinder 
bis 12 Jahre nehmen kostenfrei teil. 

Samstag, 18.9., 10-12 Uhr 
Der Englische Garten in Hugstetten 
Wie kam ein kleines Bauerndorf zu einem 
Englischen Garten, der heute ein Natur- und 
Kulturdenkmal ist? Hören Sie Spannendes 
über die Geschichte des Hugstetter Schloss-
parks. Hugstetten, Heimatmuseum March 
beim Rathaus, Armin Keller, 7 € 

Samstag, 18.9., 10-12 Uhr 
World Cleanup Day – Dorfputzete in 
Ihringen und Wasenweiler 
Wollen wir in einer sauberen, gesunden und 
müllfreien Welt leben? Wir gehen raus in die 
Natur und räumen auf. Ihringen vor Kaiser-
stuhlhalle, Wasenweiler vor Feuerwehrhaus, 
Birgit Sütterlin, Abschluss mit Brezel/Weckle 

Sonntag, 19.9., 13.30-16 Uhr 
Eine Reise in die Riegeler Erdgeschichte 
am Michaelsberg  
Auf einer geologischen Zeitreise erhalten 
Sie Einblicke über die Entstehung des Mer-
gels und Rogensteins am Kaiserstuhl. Riegel, 
SWEG Bahnhof, Regina Jenne, 7 € 

Freitag, 24.9., 10 Uhr 
Globaler Klimastreik 
Start: Messegelände – Ende: Platz der alten 
Synagoge 
Weitere Infos siehe www.klimaaktionsbu-
endnis-freiburg.de 
Kommt und seid mit dabei! 

Samstag, 25.9., 14.30-18 Uhr 
Durch die Endinger Lösslandschaft 
Vielfalt ist das Motto dieser Wanderung. Wir 
streifen durch sonnige Hohlwege, kommen 
durch schattige Wälder und besuchen die 
NSG „Amolterer Heide“ und „Erletal“ (6 km).  
Endingen, Bahnhof, Peter Lutz, 7 € 

Sonntag, 26.9., 14-17 Uhr 
Herbstausflug – Erntezeit im Garten Eden 
Erleben Sie die Naturvielfalt des Herbstes 
am Achkarrer Schlossberg mit allen Sinnen, 
umrahmt von Anekdoten über unsere Kul-
turlandschaft. Achkarren, P bei Winzerge-
nossenschaft, Siegbert Schätzle, 10 € inkl. 
Wein 
Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungs-
räumen, holen Sie sich Tipps und Informa-
tionen oder lassen Sie sich von uns ganz 
persönlich beraten. Wir wiederholen die 
Fotoausstellung der faszinierenden Makro-
aufnahmen von Wildblumensamen von 
Bernd Gassmann. 

Hinweis: 3-G-Regel 
Besucher*innen der Ausstellungsräume be-
nötigen aktuell einen Impfnachweis bzw. 
einen Nachweis über einen negativen Co-
rona-Test. Schüler*innen und Kinder unter 
6 Jahren gelten generell als getestet. Einlass 
nur mit Mund-Nasenschutz. 

Öffnungszeiten: 
Montag + Donnerstag 10-12 Uhr, 
Samstag 15-17 Uhr 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Kontakt + Information: 
Naturzentrum Kaiserstuhl 
im Schwarzwaldverein e.V. 
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber 
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen 
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr)  
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de  
 
 

Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau

Zündstoff Parodontitis 
Die Landwirtschaftliche Krankenkas-
se (LKK) bietet seit 1. Juli 2021 bessere 
Leistungen bei der Behandlung von ent-
zündetem Zahnfleisch an und beteiligt 
sich an den Kosten für die professionelle 
Zahnreinigung. 
Unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund 
– Zündstoff“ klären die Landesarbeitsge-
meinschaften für Zahngesundheit beim 
Tag der Zahngesundheit am 25. September 
über die Gesundheitsgefahren durch Paro-
dontitis auf. Denn Millionen Erwachsener in 
Deutschland sind an einer schweren chroni-
schen Zahnfleischentzündung (Parodonti-
tis) erkrankt. 

LKK übernimmt Kosten für Behandlung 
und Nachsorge  
Seit dem 1. Juli 2021 bezahlt die Landwirt-
schaftliche Krankenkasse (LKK) zusätzlich 
zur Behandlung der Entzündung des Zahn-

halteapparates auch die individuell am Grad 
der Erkrankung ausgerichtete Nachsorge. 
Zur Sicherung des Behandlungserfolges 
erfolgt eine unterstützende Parodontal-
therapie innerhalb von zwei Jahren nach 
Abschluss der eigentlichen Behandlung. Ne-
ben den Behandlungs- und Nachsorgekos-
ten übernimmt die LKK auch die Honorare 
für das Aufklärungs- und Therapiegespräch 
sowie für eine Mundhygieneunterweisung. 
Weitere Infos zur Kostenübernahme der 
LKK für zahnärztliche Behandlungen gibt es 
online unter www.svlfg.de/zahnaerztliche-
behandlung. 

Parodontitis erkennen 
Viele Betroffene bemerken die Erkran-
kung nicht, denn Parodontitis verläuft oft 
schmerz los. Unbehandelt kann sie zur 
schweren Schädigung des Zahnhalteap-
parats und zum Verlust der Zähne führen. 
Symptome sind Rötungen und Schwellun-
gen des Zahn fleisches und Zahnfleischblu-
ten. Es bilden sich Zahnfleischtaschen. Dort 
vermehren sich Bakterien. Das Zahnfleisch 
geht zurück, Mundgeruch entwickelt sich, 
es kommt zu freiliegenden Zahnhälsen, 
Zähne werden locker. Die Gefahr einer Pa-
rodontitis nimmt im Alter zu, aber auch 
Jüngere erkranken. Besonders gefährlich ist 
eine Parodontitis, wenn Vorerkrankungen 
oder Risiken, zum Beispiel Diabetes oder 
Herz-Kreislauferkrankungen, vorliegen. Die 
Zahnfleischentzündung kann das Risiko für 
Herzinfarkt, Lungenentzündung und Diabe-
tes mellitus erhöhen. Unbehandelt ist sie in 
der Schwangerschaft problematisch. 

Zahnfleischentzündung vorbeugen 
Vorsorge ab dem Kindesalter spielt eine 
wichtige Rolle. Im Rahmen der Gesundheits-
erziehung in KiTas und Schulen klären Zahn-
ärztinnen und -ärzte der Landesarbeitsge-
meinschaften für Zahngesundheit Kinder 
spielerisch über die richtige Mundhygiene 
auf. Die Kinder lernen, wie wichtig es ist, 
zweimal täglich Zähne zu putzen, regelmä-
ßig Zahnseide zu verwenden, sich ausge-
wogen – also abwechslungsreich, vollwertig 
und möglichst zuckerarm – zu ernähren und 
einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Wer 
sich daran hält und die regelmäßigen Vor-
sorgetermine zur Kontrolle beim Zahnarzt 
nutzt, senkt die Gefahr von Zahnerkrankun-
gen und Parodontitis erheblich. 

Professionelle Zahnreinigung 
Ideal ist es, das Angebot der professionel-
len Zahnreinigung durch zahnmedizinische 
Fachkräfte in Anspruch zu nehmen. Die LKK 
übernimmt dafür einmal jährlich 80 Prozent 
der entstandenen Kosten, maximal 50 Euro. 
Weitere Informationen zur Zahn- und Mund-
gesundheit gibt es online unter www.svlfg.
de/zahn-und-mundgesundheit. 
 

HEIMATBLATT,
WIE SIE ES KENNEN.

HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de
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SVLFG unterstützt Aktions-
woche #HierWirdGeimpft 
Die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
unterstützt die deutschlandweite Akti-
onswoche vom 13. bis 19. September, bei 
der gebündelt zum Impfen aufgerufen 
und auf die Vielzahl der Impfangebote 
aufmerksam gemacht wird. 

Mittlerweile sind über 60 Prozent der Deut-
schen vollständig gegen COVID-19 geimpft. 
Im Kampf gegen das Coronavirus und seine 
Varianten ist es jedoch wichtig, dass sich 
noch deutlich mehr Menschen impfen las-
sen. Die Corona-Impfung bietet Schutz vor 
einer Infektion mit dem Virus und insbeson-
dere vor schweren Krankheitsverläufen. An-
gesichts derzeit steigender Infektionszahlen 
sowie des anstehenden Herbstes ist es jetzt 
besonders wichtig, die Impfbereitschaft in 

eine möglichst hohe Impfquote umzuset-
zen. Dies kann insbesondere mit spontanen 
und unkomplizierten Impfangeboten vor 
Ort gelingen, zum Beispiel vor Supermärk-
ten, an Ärztezentren, auf Markt- und Sport-
plätzen. 

Auf der Internetseite www.hierwirdgeimpft.
de finden sich weitere Informationen und 
eine Deutschlandkarte mit Verlinkungen zu 
den Impfmöglichkeiten vor Ort. 

Ende des 
redaktionellen Teils

© Bundesregierung 





Suche Putzhilfe 
für 1x wöchentlich nach Jechtingen 

Tel.: 0152 295 307 00 



TANZTANZ
Neue Kurse:

frühtänzer. Erziehung ab 3 Jahre
Ballett ab 5 Jahre, Jugendl. u. Erwachs.

Rempartsstr. 18, Endingen, Tel. 0157 - 32 49 76 42Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 


